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1. Einleitende Bestimmungen 
 
 

1.1. Ziel und Zweck des Gestaltungsplanes Oberdorf 
Der Gestaltungsplan Oberdorf soll die Grundlage schaffen für eine Überbauung mit hoher 
Wohnqualität und starker Identität. 
Ein Gestaltungsplan kann nicht alle Eventualitäten klären. Bei Unklarheiten im 
Baubewilligungsverfahren sind die Verfasser des Gestaltungsplanes beizuziehen. 
 
 

1.2. Verfasser des Gestaltungsplanes Oberdorf 
Baureag Architekten AG, Bruggmatt 1, 6130 Willisau 
 
 

1.3. Baurechtliche Voraussetzungen 
Die massgebenden gesetzlichen Bestimmungen werden durch folgende Reglemente vorgegeben: 
 
Planungs- und Baugesetz (PBG) Kanton Luzern vom 07. März 1989 (Stand 01. Juni 2015) 
Planungs- und Bauverordnung (PBV) Kanton Luzern vom 29. Oktober 2013 (Stand 01. Januar 2014) 
Strassengesetz des Kantons Luzern vom 21. März 1995 (Stand 1. Juni 2015) 
Bau- und Zonenreglement (BZR) Gemeinde Wauwil (Stand 09. November 2010) 
 
Soweit in diesen Bestimmungen sowie im Genehmigungsentscheid der Gemeinde Wauwil zum 
Gestaltungsplan Oberdorf nichts anderes geregelt ist, gelten die Bestimmungen des Planungs- und 
Baugesetz (PBG) Kanton Luzern und das Bau- und Zonenreglement (BZR) Gemeinde Wauwil als 
verbindlich. 
 
 

1.4. Gestaltungsperimeter 
Massgebend für die Abgrenzung des Gestaltungsplanperimeters ist der Situationsplan 
M 1:500 vom 29.01.2016, Plan Nr. 02, umfassend die Parzellen Nr. 221 (Parzellenfläche 2‘532 m2) die 
Parzelle Nr. 222 (Parzellenfläche 197 m2), sowie die Parzelle Nr. 223 (Parzellenfläche 842 m2). 
Gesamtgrösse des Gestaltungsplanperimeters 3‘571 m2. 
 
 

1.5. Bestandteile des Gestaltungsplanes 
Folgende Pläne sind integrierender Bestandteil dieser Vorschriften: 
 
Plan Nr. 02 Gestaltungsplan Situation M 1:500 29.01.2016 
Plan Nr. 03 Baubereiche M 1:500 29.01.2016 
Plan Nr. 20 Werkleitungen (orientierender Charakter) M 1:500 29.01.2016 
Plan Nr. 22 Einstellhalle / Keller (orientierender Charakter) M 1:500 29.01.2016 
Plan Nr. 30 Schnitte (orientierender Charakter) M 1:500 29.01.2016 
Plan Nr. 40 Ansichten (orientierender Charakter) M 1:500 29.01.2016 
Plan Nr. 52 Grundrisse Haus A (orientierender Charakter) M 1:200 29.01.2016 
Plan Nr. 53 Grundrisse Haus B (orientierender Charakter) M 1:200 29.01.2016 
 
 

1.6. Nutzung 
Folgende Nutzungen sind erlaubt: 
Wohnbauten, nicht störende Dienstleitungs- oder Gewerbebetriebe 
 



 

 

 

2. Grundmasse der Bauten 
 
 

2.1. Baubereiche 
Die Baubereiche dienen der volumetrischen Begrenzung der Bauten. Im Übersichtsplan Baubereiche 
1:500 vom 29.01.2016, Plan Nr.03 sind die Baubereiche für Hauptbauten bezeichnet. Die 
Maximalmasse der Hauptbauten dürfen die Baubereiche nicht überschreiten. 
Unter Wahrung der gesetzlichen Grenz- und Gebäudeabstände sind eingeschossige Bauten und 
Anlagen für gedeckte Veloabstellplätze und Containerplätze etc. ausserhalb der Baubereiche gestattet. 
Unterirdische Bauten und Anlagen dürfen die Baubereiche unter Wahrung der gesetzlichen 
Grenzabstände überschreiten. 
 
 

2.2. Erdgeschosskoten  
Die im Situationsplan ausgewiesenen Höhenkoten für Erdgeschosse dürfen um max. 80 cm über- bzw. 
unterschritten werden. 
 
Haus A OK fertig Bodenbelag EG 539.50 m.ü.M. 
Haus B OK fertig Bodenbelag EG 541.70 m.ü.M. 
 
 

2.3. Geschossigkeit 
Haus A 2 Vollgeschosse plus Attikageschoss  
Haus B 2 Vollgeschosse plus Attikageschoss  
 
 

2.4. Geschosshöhen 
Geschosshöhen bei den Häusern A und B: max. 3.00 m 
 
 

2.5. Dachkoten 
Haus A OK Dachrand maximal 549.30 m.ü.M. 
Haus B OK Dachrand maximal 551.50 m.ü.M. 
 
 
 

3. Fahrverkehr, Parkierung 
 
 

3.1. Fahrverkehr 
Die Zufahrt und Ausfahrt für die Häuser A und B erfolgt über die Bergstrasse (Parzelle 57). 
Die Einfahrt zur Einstellhalle hat von der Stützmauer bis zum Eckpunkt Ost, Parzelle Nr. 56, 
einen Abstand von mind. 14 m auf (gemäss Plan Nr.02) aufzuweisen. 
Der Grossteil des Fahrverkehrs bleibt ausserhalb der Überbauung resp. wird direkt in die Tiefgarage 
geführt. 
 
 

3.2. Parkierung Bewohner / Besucher 
Pro Wohnung sind zwei Personenwagen-Abstellplätze zu erstellen. Zusätzlich ist mindestens ein 
oberirdischer Besucherabstellplatz pro drei Wohnungen zu erstellen, zu kennzeichnen und dauernd als 
solcher zu betreiben. 
Von den Parkplätzen, die den Bewohnern resp. den Besuchern zur Verfügung stehen, muss 
mindestens je ein Parkplatz rollstuhlgerecht (gemäss SIA 500) bereitgestellt werden. 
 
Im Rahmen des Bauprojektes werden die Anzahl Parkfelder nach den Vorgaben des Bau- und 
Zonenreglements (BZR) Gemeinde Wauwil und die Anzahl behindertengerechter Parkfelder vom Amt 
für behindertengerechtes Bauen Luzern definiert. 
 
 



 

 

 

3.3. Veloabstellplätze  
Veloabstellplätze sind in genügender Anzahl in der Nähe der Gebäudezugänge anzuordnen. 
 
 

4. Baubereiche/Gestaltung der Bauten 
 
 
 
4.1. Allgemein 

Die Baubereiche dienen der volumetrischen Begrenzung der Bauten. Die einzelnen Bauten sollen von 
den eingezeichneten Gebäudevolumetrien nicht markant abweichen. 
Die beiden Wohngebäude haben als gestalterische Einheit in Erscheinung zu treten. 
 
 

4.2. Überbauungskonzept 
Der vorliegende Bebauungsvorschlag beinhaltet 2 Baukörper mit je 6 Eigentumswohnungen und 
gemeinsamer Tiefgarage. Das Konzept und die Geometrie der Häuser entwickeln sich aus den 
örtlichen Gegebenheiten heraus. Dies sind: Aussicht und Weite, Topographie, Abstände zu den 
Nachbargebäuden (i.S. zur St. Wendelinskapelle). 
Die Gebäude haben 2-geschossig in Erscheinung zu treten, das heisst: Sockelgeschosse sowie 
Attikageschosse von den beiden Hauptgeschossen optisch loslösen. 
 
 

4.3. Materialisierung, Farben 
Fassadenmaterial und -farben der Wohngebäude sind innerhalb des Gestaltungsplanperimeters 
aufeinander abzustimmen. Es sind neutrale, der Umgebung angepasste Farbtöne für die 
Fassadenflächen zu verwenden. Keine grellen Farben für Fenster, Türen, Geländer. Es sind nicht 
spiegelnde Flächen für die Terrassengeländer einzusetzen.  
Die einzelnen Häuser haben einen ruhigen, grosszügigen und zeitlos modernen Charakter 
aufzuweisen. 
 
 

4.4. Balkone, Terrassen  
Balkone und Terrassen dürfen das Baufeld unter Wahrung der gesetzlichen Grenz- und 
Gebäudeabstände um max. 1.00m überschreiten. 
Im Gebäudevolumen integrierte Loggien oder Terrassen können verglast bzw. als Wintergärten 
ausgebildet werden. 
 
 

4.5. Dachform, Dachbegrünung 
Die Bauten sind mit Flachdach auszubilden. Die Dächer sind zu begrünen. 
Dachaufbauten (Oblichter, Sonnenkollektoren, Liftaufbauten, etc.) sind zulässig. 
 
 

4.6. Vordächer  
Vordächer zu den Hauptgebäuden und Eingängen sind erlaubt. Diese sind mit Flachdach auszuführen 
und dürfen die Baubereiche überschreiten. Ausserdem haben sie als Teil des Gesamtvolumens in 
Erscheinung zu treten (nicht als optisch angesetzt wirkende Bauteile). 
 
 

4.7. Fenster 
In den Fassaden sind nur rechteckige Fenster zulässig. 
 
 

4.8. Denkmalpflege 
Die Nähe zur St.Wendelinskapelle ist bestimmend für die Gestaltung und Gebäudeform der geplanten 
Neubauten und Anlagen. Die kant. Denkmalpflege unterstützt das Konzept des Gestaltungsplanes. Sie 
ist für die weitere Projektbearbeitung beizuziehen. 
 



 

 

 

5. Versorgung / Entsorgung 
 
 

5.1. Siedlungsentwässerung 
Der Werkleitungsplan 1:500, Plan Nr.20, hat orientierenden Charakter. Die detaillierte Planung und 
Koordination mit den Werken erfolgt im Rahmen des entsprechenden Bauprojektes. 
Durchleitungsrechte innerhalb der Siedlung sind zu gewährleisten. 
 
 

5.2. Quellenrecht 
Auf der Parzelle Nr. 221, GB Wauwil, ist zulasten der Parzelle Nr. 570, GB Wauwil, ein Quellenrecht 
eingetragen. Sofern die Quelle nicht versiegt ist und die Durchleitungsrechte zur Parzelle Nr.570 
gewährleistet sind, ist das Quellenrecht sicherzustellen. 
 
 

5.3. Kehricht / Entsorgung von Grünabfall 
In der Nähe der Besucherparkfelder ist ein zentraler Containerstandort geplant. Nach Vorgabe der 
Gemeinde Wauwil ist ein unterirdisches Entsorgungssystem für den Kehricht einzuplanen. 
Im Bereich des Containerstandortes befindet sich ebenfalls die Sammelstelle für Grünabfall. 
Die Gestaltung und Ausführung wird im Rahmen des Bauprojektes definiert. 
 
 

5.4. Energiekonzept 
Für die Wärmeerzeugung sind ökologische Heizsysteme einzusetzen. 
Um eine flexible Etappierbarkeit zu ermöglichen, ist pro Haus eine Heizzentrale zu erstellen. 
 
Sind die Gebäude Minergie-zertifiziert oder werden mindestens 75 Prozent des Wärmebedarfs für 
Heizungen und Warmwasser mit erneuerbaren Energien gedeckt, werden fünf Prozent der 
anrechenbaren Geschossfläche nicht angerechnet. 
 
 
 

6. Umgebungsgestaltung 
 
 

6.1. Aussen- und Freiräume, Spielplätze 
Für das Konzept der Umgebungsgestaltung hat der Situationsplan 1:500, Plan Nr. 02, orientierenden 
Charakter. 
 
Die allgemeinen Flächen (Wege, Spielflächen etc.) sind für die Bewohnerschaft zugänglich zu halten. 
Mindestens 10 % der Arealflächen sind als allgemeine Grün- und Freiraumflächen festzulegen. Deren 
Gestaltung und Unterhalt sind verbindlich zu regeln. 
Für die Bepflanzung sind einheimische und standortgerechte Pflanzenarten zu verwenden. 
 
Mit der Baueingabe ist ein Umgebungsgestaltungsplan einzureichen. Der Plan kann mit dem 
Erdgeschossplan kombiniert werden. Im Umgebungsgestaltungsplan ist u.a. folgendes festzuhalten: 
- Einfriedungen, Stützmauern, etc. 
- vorgesehene Bepflanzungen 
- Kleinbauten, wie gedeckte Velounterstände und Containerplätze 
- Spielgeräte/Möblierung 
 
Die Spielflächen sind dem Baufortschritt entsprechend zu realisieren. 
 
 

6.2. Beläge 
Die Beläge sind im Situationsplan 1:500, Plan Nr. 02, gekennzeichnet. Bereiche, die nicht dem 
Fahrverkehr dienen, sind mit einem sickerfähigen Belag zu versehen resp. über die Schulter zu 
entwässern. 
 



 

 

 

6.3. Aussenraumbeleuchtung 
Die Fusswege sind mit genügend künstlichem Licht auszustatten. Eine entsprechende Beleuchtung ist 
zu jedem Zeitpunkt des Baufortschrittes zu gewährleisten. 
Blendungen in die Wohnhäuser sind zu vermeiden. 
 
 
 

7. Ausnützung 
 
 

7.1. Anrechenbare Geschossfläche aGF 
 
 Fläche AZ max. aGF 

 
Bonus GP 5% Total 

Parzelle 221      
Teilfläche W2b 1‘345 m2 0.50 673 m2 + 33 m2 706 m2 
Teilfläche Do 1‘187 m2 0.70 831 m2 + 41 m2 872 m2 
      
Parzelle 222 197 m2 0.70 138 m2 + 7 m2 145 m2 
      
Parzelle 223 842 m2 0.70 589 m2 + 29 m2 618 m2 

Total max. aGF Gest.-Plan Oberdorf, Wauwil           2‘231 m2              +110 m2 
 
Total aGF Projektvorschlag 

2‘341 m2 

 
1‘800 m2 

 
 
 

8. Besondere Vorschriften 
 
 

8.1. Behindertengerechtes Bauen 
Die gesetzlichen Bestimmungen sind gemäss SIA 500 und dem Amt für behindertengerechtes Bauen 
Luzern einzuhalten. 
 
 

8.2. Einstellhalle, Fluchtweg 
Fluchtwege aus der Einstellhalle, Rauch- und Wärmeabzug, Be- und Entlüftung der Einstellhalle sowie 
event. Fluchtwegprovisorien werden im Rahmen des Bauprojektes gemäss der Gebäudeversicherung 
Luzern GVL definiert. 
 
 

8.3. Schutzräume 
Die Erstellung von Schutzräumen bzw. Befreiung der Schutzraumbaupflicht wird im Rahmen des 
Bauprojektes definiert. 
 
 

8.4. Etappierung 
Die beiden Wohnhäuser inkl. den notwendigen unter- und oberirdischen Parkierungen können in 
Etappen realisiert werden. Von der Etappierung abhängige Provisorien, wie zum Beispiel 
Containerplatz, Ver- und Entsorgungsleitungen, Weg- und Platzbeleuchtungen etc. werden im 
Baubewilligungsverfahren geregelt. 
 
 

8.5. Feuerwehr 
Die geplanten Erschliessungsflächen sind für die Feuerwehrzufahrten gemäss Besprechung mit dem 
Feuerwehrkommandanten (Herr J. Kaufmann) ausreichend. 
 



 

 

 

9. Planunterlagen 
 

 



 

 

 

10. Fotos Arbeitsmodell 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

11. Unterschriften 
 
 
 
Ort, Datum 
 
Willisau, 29. Januar 2016 
 
 
 
 
Grundeigentümer 
 
Alois Fischer 
Bahnhofweg 2 
6252 Dagmersellen Parz. 221 ________________________________ 
 
 
Einwohnergemeinde Wauwil 
6242 Wauwil Parz. 222, 223 ________________________________ 
 
 
 
 
Gesuchsteller 
 
GM Invest Sursee AG 
Bahnhofstrasse 7b 
6210 Sursee  ________________________________ 
 
 
 
 
Verfasser Gestaltungsplan 
 
BAUREAG Architekten AG 
Bruggmatt 1 
6130 Willisau  ________________________________ 
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1673 Gestaltungsplan Oberdorf, 6242 Wauwil
 Grundrisse Haus A Mst. 1:200

Plan Nr. 52
29.01.2016 / OS
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Nachweis erdberührte Fassadenfläche Sockelgeschoss:

  Haus A  Haus B
Gesamtfläche 237.51 m2  279.06 m2

Sollfläche 1/3    79.17 m2     93.02 m2

Projektierte Fläche    92.4 m2     125.0 m2
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